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Begründung

Damen und Herren und Nichtbinäre,

b ezüglich des Antrags vom 12.04.2021 bin ich mit der Interpretation des Gerichts ein-
verstanden, die Erledigterklärung als Rückzug der Klage zu werten.

Bezüglich des Antrags vom 10.9.2021 (bisher wohl aufgrund eines Tippfehlers als 19.9.21
b ezeichnet) trage ich vor:

In einer Demokratie, bzw einem Staat, der sich als solche versteht, muss es der Ö�entlich-
keit möglich sein, die Verwaltung und die gewählten Vertreter in Legislative und Exekuti-
ve zu kontrollieren. Vorraussetzung für diese demokratische Kontrolle ist, Kenntnis vom
Verwaltungshandeln zu erhalten. Die Stadt Flensburg allerdings ist kaum üb erhaupt zur
Herausgab e von Dokumenten zu bringen, stets wird mit recht abstrusen Begründungen
irgendwie die Herausgab e verweigert. Das zeugt von einem Selbstverständnis á la ll'État
c'est moiëines Ludwig XIV.

Die Stadt Flensburg leugnet, dass Belange der Allgemeinheit durch den Antrag b erührt
sind. Allerdings b esteht sp ezi�sch in der Beziehung zwischen der Stadt Flensburg bzw
ihrer Ob erbürgermeisterin der Verdacht von -zumindest im umgangssprachlichen Sinne,
wenn nicht im rechtlichen Sinn- Korruption.

Zum Beispiel b esteht eine Diskrepanz zwischen Behauptungen der OBin Simone Lan-
ge zu Gesprächen mit JaRa und tatsächlichen Beobachtungen, in denen sie mit den
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schwerlich als demokratisch gelten.

Gruÿ,

████ ███

Seite 3


